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Vorwort 

Diese Schrift  hat der rechtswissenschaftlichen Abtei lung der Ruhr-
Universität Bochum im Februar 1974 als Dissertation vorgelegen und 
wurde von ihr unverändert angenommen. Das Manuskript wurde im 
Dezember 1973 abgeschlossen. Rechtsprechung und Literatur sind nur 
bis zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt. 

Herrn Professor  Dr. W. Martens, Universität Hamburg, von dem die 
Anregung zu dieser Arbeit ausging, danke ich für die freundliche Unter-
stützung, die er mi r jederzeit hat zuteil werden lassen. Der Druck war 
nur aufgrund einer finanziellen Hilfe des Wissenschaftsministeriums 
des Landes Nordrhein-Westfalen  möglich. Auch hierfür  sage ich an 
dieser Stelle Dank. Mein Dank gi l t schließlich Herrn Ministerialrat a. D. 
Dr. J. Broermann, der sich freundlicherweise  bereit erklärte, die Arbeit 
zu veröffentlichen. 

Dortmund, im November 1975 

Manfred  Heinrich 
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EHSTER T E I L 

Grundlagen 

I . Abschnitt 

Einleitung 

Da die Vorstellung von der Einheit der juristischen Person, deren 
Organisationsinternum einer rechtlichen Beurteilung nicht zugänglich 
sein könne, zunehmend in der Auflösung begriffen  ist1, g i l t es, die 
Problematik der verwaltungsgerichtlichen Streitigkeiten im Innenbe-
reich der Hochschulen2 zu überdenken, zumal die Gerichte immer 
häufiger bei Auseinandersetzungen im innerorganisatorischen Bereich 
der Hochschulen um Entscheidungen angegangen werden5. 

Es läge insofern nahe, die Grundsätze, die Li teratur und Recht-
sprechung zum Organstreitverfahren,  insbesondere zum sog. Kom-
munalverfassungsstreitverfahren,  entwickelt haben, auf die Aus-
einandersetzungen im Hochschulbereich zu übertragen 4. Bei näherem 
Zusehen ergeben sich jedoch Zweifel an der Möglichkeit eines solchen 
Vorgehens. 

Soweit die Lösungsvorschläge in der Literatur speziell auf das 
Kommunalverfassungsstreitverfahren  zugeschnitten sind5, müßte näm-
lich angesichts der besonderen Vorschriften  des Grundgesetzes über die 
innere Organisation der Gemeinden — vgl. Ar t . 2812 und 3 GG — zu-
nächst einmal nachgewiesen werden, daß sich die für den kommunalen 

1 Vgl. hierzu i m einzelnen die Ausführungen i m I . Tei l , I I I . Abschnitt. 
Neuerdings w ü l E. W.  Böckenförde,  Organ, S. 297/298, den Begri f f  der 
juristischen Person sogar weitgehend aufgeben und durch den der Organisa-
t ion ersetzen. 

2 Dabei ist es ohne Bedeutung, ob man den Begri f f  der Hochschule formel l 
oder mater iel l bestimmt. Vgl. dazu Thieme,  Hochschulrecht, S. 1 ff.  (2) ; 
Deumeland,  Komm, zu § 1; Staff,  Hess. HschG, S. 34. 

3 Vgl. z. B. V G Kassel, Urt . v. 8.12.70, wiedergegeben bei Ewald,  WissR 
1971, 269 ff.;  V G Berl in, Ur t . v. 10.12.70, i n Auszügen wiedergegeben bei 
Waibel,  WissR 1972, 258 ff.;  V G K ö l n JZ 1968, 260; OVG Münster NJW 1968, 
1901. 

4 I n dieser Weise verfahren  die Verwaltungsgerichte. 
5 So ζ. B. die Untersuchungen von Bleutge, Deng, Bonk  und Kiock. 
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Bereich entwickelten Überlegungen überhaupt auf die Hochschulen 
übertragen lassen. Auch soweit die Literatur die Problematik des 
Organstreitverfahrens  im allgemeinen erörtert 6, können diese Unter-
suchungen nicht vol l befriedigen. Sie beschränken sich nämlich auf die 
Behandlung der Frage, unter welchen Voraussetzungen den Organen im 
Verhältnis zueinander, d. h. im interorganschaftlichen  Bereich, klage-
fähige Rechtspositionen zustehen. Für den intraorganschaftlichen  Be-
reich fehlt dagegen jede systematische Durchdringung der organisato-
rischen Beziehungen7. Dies muß um so mehr überraschen, als die 
Rechtsprechung zum Kommunalverfassungsstreitverfahren,  die für die 
Untersuchungen in der Literatur im Grunde den Anstoß gegeben hatte, 
vornehmlich Streitigkeiten zwischen Kollegialorganen und ihren Mi t -
gliedern betri f f t 8 . 

Wie ungeklärt gerade die theoretischen Grundlagen der Streitigkeiten 
im intraorganschaftlichen  Bereich sind, erhellt auch daraus, daß die 
Gerichtsentscheidungen zu den sog. Mitgliedschaftsrechten der Mi t -
glieder kollegialer Organe nicht deutlich machen, ob es sich um Rechte 
der kollegialen Ämter oder um Rechte der Amtswalter als natürliche 
Personen handelt, obwohl die Trennung zwischen Amt und Person als 
elementares Organisationsprinzip längst allgemeine Anerkennung ge-
funden hat9. Eine Auseinandersetzung gerade mi t dieser Frage hätte 
nahegelegen, zumal die Rechtsprechung im Zusammenhang mi t der 
Rechtsfigur des sog. besonderen Gewaltverhältnisses zwischen Grund-
verhältnis und (internem) Betriebsverhältnis der in die Verwaltung 
eingegliederten Personen unterscheidet und im Hinblick auf die Rechts-
schutzmöglichkeiten im Betriebsverhältnis bestimmte Grundsätze ent-
wickelt hat10 . 

Al le diese Bedenken lassen es angezeigt erscheinen, bei der Proble-
matik der Zulässigkeit verwaltungsgerichtlicher Streitigkeiten im 
Hochschulinnenbereich nach neuen Kri ter ien zu suchen; die Differen-
zierung zwischen Amt und Person stellt dabei eine conditio sine qua 
non dar11. Angesichts der Bedeutung der juristischen Personen für die 

« So ζ. B. die Untersuchungen von Hoppe,  Organstreitigkeiten, Kisker  und 
Tsatsos. 

7 Vgl. z .B. die beiläufige Bemerkung bei Bleutge,  S. 107; Stern/Bethge, 
die i m wesentlichen den von Kisker,  Tsatsos  und Bleutge  vertretenen Au f -
fassungen folgen, lassen die Frage, ob organinterne Streit igkeiten (bei 
Rundfunkorganen) möglich sind, ausdrücklich offen  (S. 84). 

8 Vgl. hierzu z. B. OVG Münster NJW 1972, 1682/1683 (nur Leitsätze) = 
AS 27, 258 ff.  Ferner Hoppe,  Organstreitigkeiten, S. 78 ff. m. w. N. 

» Vgl. z .B. Wolff,  VR I I , § 7 4 I V (S.54ff.);  ders., Org. I I , S.224ff.,  ins-
besondere S. 230 ff.; E. W.  Böckenförde,  Organ, S. 270. 

io vg l . hierzu i m einzelnen I I I . Teil, I I . Abschnitt. 
« Vgl. H . Tei l , I I I . Abschnitt, C. 
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staatliche Organisation12 und der Einsicht in die Relativität aller Rechts-
fähigkeit 13 könnten sich insoweit speziell für die Streitigkeiten zwischen 
künstlichen Funktionsträgern im Hochschulinnenbereich aus einem 
Vergleich mit den juristischen Personen des öffentlichen  Rechts wert-
volle Hinweise ergeben14. 

Im folgenden soll deshalb versucht werden, allgemeine Grundsätze 
zur Frage der Zulässigkeit verwaltungsgerichtlicher Streitigkeiten im 
Hochschulinnenbereich zu entwickeln und diese exemplifikatorisch unter 
Berücksichtigung der Rechtslage in Nordrhein-Westfalen  an konkreten 
Fällen zu erproben1®. 

I I . Abschnitt 

Innenbereich und Außenbereich der Hochschule 

Aus der Beschränkimg der Untersuchung auf verwaltungsgericht-
liche Streitigkeiten im Innenbereich der Hochschule folgt die Not-
wendigkeit, Außen- und Innenbereich voneinander abzugrenzen1. 

Da die Institution der Hochschule als Körperschaft  sich nicht räum-
lich-gegenständlich erfassen läßt, sondern ein rein geistiges Gebilde 
darstellt, kann die Trennung zwischen beiden Bereichen nicht räum-
lich-gegenständlich durchgeführt  werden2. Es kann daher auch nicht 
entscheidend sein, ob sich eine Auseinandersetzung sozusagen im 
eigenen Hause der Hochschule abspielt*. 

Ansatzpunkte für die Differenzierung  zwischen „innen" und „außen" 
ergeben sich vielmehr aus der Erkenntnis, daß die Hochschule als 
organisatorische Einheit Subjekt von Beziehungen ist. Jener Bereich, 
in dem die Hochschule ohne Rücksicht auf ihre differenzierte  innere 
Organisation als Zuordnungseinheit, d. h. als juristische Person, ange-
sprochen wird, soll im folgenden Außenbereich genannt werden. Unter 

is Kr i t isch E.  W. Böckenförde,  Organ, S. 297/298. 
Hierzu E.  W. Böckenförde,  Organ, S. 304/305; vgl. i m einzelnen auch 

I I . Teil, I I I . Abschnitt, A . und IV. Abschnitt, A. 
Dieser Gedanke findet sich ähnlich schon bei Lorenz,  Insichprozeß, 

S. 332; vgl. i m einzelnen I I . Teil, V I I . und V I I I . Abschnitt. 
1 6 Es werden insoweit sowohl Vorschriften  des HschG-NW vom 7.4.1970, 

geändert durch Gesetz v. 30.5.1972, als auch Vorschriften  aus Satzungen 
der Ruhr-Universi tät Bochum berücksichtigt. 

ι Die Unterscheidung zwischen Innen- und Außenbereich ist bei al len 
juristischen Personen von Bedeutung. 

2 Fuß,  WissR 1972, 101. 
3 Ebd., S. 101. 

2 Heinrich 


